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4. Änderung Bebauungsplan Nr. 4
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Hinweis: Die Darstellung Flurkarte (DFK) entspricht dem Stand vom 29.03.2021

"Pelzetleite/Lärchenweg"

Herbert Studtrucker Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt

Grünfläche, öffentlich

hier: Elektrizität (Trafostation)

Nutzungsschablone:

nicht belegt

Bauweise

Geschoßflächenzahl (GFZ)

Grundflächenzahl (GRZ)

nicht belegt

Art der baulichen Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungbereichs

Straßenverkehrsfläche, öffentlich

I. Zeichnerische Festsetzungen

Baugrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

0,4 Grundflächenzahl als Höchstgrenze

0,8 Geschoßflächenzahl als Höchstgrenze

WR Reines Wohngebiet § 3 BauNVO

Öffentlicher Fußweg

F

Baulinie

offene Bauweise

besondere Bauweise, Baukörper über 50 m zulässigb

o

Frühere Grenze zw. BPL Nr. 4 und 4a

Begrenzung des zulässigen Einfahrtsbereichs

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu

belastende Flächen

WA Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO

Flächen oder Baugrundstücke für Versorgungsanlagen

oder für die Beseitigung von Abwasser 

oder festen Abfallstoffen

bestehende Grundstücksgrenzen mit Flurnummer

Bestehende Bebauung

II. Zeichnerische Hinweise

943

Vorgeschlagene Grundstücksgrenzen

Fallbereich der Bäume 25m

Grundstücksfläche, privat, nicht bebaubar 
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